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Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesets betreffend STIKO-
Protokolle 1974-75 

Bescheid 

Anlagen 

Sehr geehrter Herr Tolzin, 

auf Ihren Antrag ergeht folgender 

Bescheid: 

1. Übermittlung der Protokolle der 7. bis 9. STIKO-Sitzung

Wunschgemäß übersenden wir Ihnen beigefügt die Protokolle der 7. bis 9. 
STIKO-Sitzungen aus den Jahren 1994 - 1975. Im Protokoll der 9. Sitzung 
wurde an verschiedenen Stellen die Bezeichnung einzelner Sitzungsteilnehmer 
unkenntlich gemacht. Grund der Schwärzung war jeweils der Schutz der not-
wendigen Vertraulichkeit behördlicher Beratungen (§ 3 Nr. 3 Buchst. b IFG). 
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2. Kosten 

Für den Informationszugang werden  

Gebühren in Höhe von  95,63 Euro sowie 

Auslagen in Höhe von  22,50 Euro, 

mithin Kosten von insgesamt 118,13 Euro  

erhoben. Den Betrag bitten wir wie folgt zu überweisen:   

Kontoinhaber:  Bundeskasse Trier Dienstsitz Kiel, RKI 

Bank:  Deutsche Bundesbank, Filiale Hamburg 

IBAN:  DE18 2000 0000 0020 0010 66 

SWIFT:  MARKDEF1200 

Verwendungszweck: Kassenzeichen 1091 0035 9716. 

Begründung:  

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 10 Abs. 1 des Informationsfrei-
heitsgesetzes i. V. m. § 1 der Informationsgebührenverordnung und den Tatbe-
ständen des Teils A Nr. 2.2 und des Teils B Nr. 3 des der Verordnung als Anla-
ge beigefügten Gebühren- und Auslagenverzeichnisses.  

Der Gebührenbemessung liegt ein Verwaltungsaufwand von 1,5 Arbeitsstun-
den von Beschäftigten des gehobenen Dienstes zu einem Pauschalsatz von 45,-- 
Euro pro Stunde und 1 Arbeitsstunde von Beschäftigten des höheren Dienstes 
zu einem Pauschalsatz von 60,-- Euro pro Stunde für das Zusammenstellen 
der Unterlagen und die Durchsicht auf das Vorliegen schutzbedürftiger öffent-
licher und privater Belange und deren Aussondern zu Grunde. Darauf wurde 
ein Abschlag von 25 Prozent vorgenommen, um dem Umstand Rechnung zu 
tragen, dass Sie den Informationszugang im Rahmen Ihrer laufenden publizis-
tischen Tätigkeit beantragt haben. Den Auslagen liegt ein Verwaltungsaufwand 
von 0,5 Arbeitsstunden von Beschäftigten des gehobenen Dienstes für das Er-
stellen von elektronischen Kopien der Protokolle zu Grunde. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim  

Robert Koch-Institut  

Nordufer 20, 13353 Berlin  

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
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Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

Fouquet 

(Dr. Helmut Fouquet) 

 

 
 



CI - 6500 - 231/74 Berlin, den 12. Juni 1974 

Ergebnisniederschrift 

über die 7. Sitzung der Ständigen Impf­
kornmission des Bundesgesundheitsamtes am 15. Mai 1974 

in Berlin 

Thema: Tuberkuloseschutzimpfung 

Teilnehmer: 

Prof. Dr.med. W. Brehmer, Berlin 
Dr.med. H. Drausnick, München 
Privatdozent Dr.med. W. Ehrengut, Hamburg 
Dr.med. Chr. Göttsching, Freiburg 
Prof. Dr.med. R. Haas, Freiburg 
Prof. Dr.med. H. Habs, Bonn 
Prof. Dr.med. G. Henneberg, Berlin 
Dr.med. W. Lock, Hamburg (DZK) 
Prof. Dr.med. P.V. Lundt, Berlin 
Dr.med. M.· Maneke, Hannover 
Prof. Dr.med. G. Neumann, Stuttgart (DZK) 
Dr.med. H.-Ph. Pöhn, Berlin 
Prof. Dr.med. H. Raettig, Berlin 

) Prof. Dr.med. H. Spiess,München 
Prof. Dr.med. H. Stickl, München 
Prof. Dr.med. H.-J. Weise, Berlin 
Prof. Dr.med. A. Windorfer, Erlangen 

ferner: 

Frau Dr.med. von Moller, Ki el 

verhindert war 

Prof. Dr.med. K. Petzelt, Hannover 

(Sachverständiger) 

(Sachverständiger) 

(Sachverständiger) 

(Sachverständiger) 
(Sachverständiger) 

(Vorsitzender) 
(Sachverständiger) 

(als Gast) 

Beginn der Si tzung: 10.00 Uhr - Ende der Sitzung: 16.00 Uhr 
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Anstelle des mit der Wahrung der Geschäfte des Präsidenten 
beauftragten Prof. Dr.med. -vet. Gro ßklaus, der sich auf ei­
ner Auslandsdienstreise befand, begrüßte Herr We ise die Teil­
nehmer und eröffnete die Sitzung . 

Dem Entwurf einer Tage sordnung (vom 23 . April d.J.) wurde 
zugestimmt, desgl e ichen dem Vorschlag , di e Themen Keuchhusten­
und Diphtherieschutzimpfung auf der näch sten Sitzung der Kern­
kommission zu beraten, die für den Herbst des J ahres geplant 
ist. 

Herr We ise teilte mit, daß Herr Henneberg am 30 . April und 
Herr Lundt am 31. Januar d.J . in den Ruhestand getreten s ind, 
jedoch ihre Bereitschaft erkl ärt haben, vorläufig w.ei ter in 
der Kommission mitzuwirken. Beide Herren haben kraft ihrer 
Ämter Gründung und Arbeit der Ständigen Impfkommission wesent­
l ich gefördert. 

Zus timmung erhielt der Vor schlag , die Bundesanstalt für Sera-· 
und Impfstoffe (Paul Ehrlich-Institut) ex officio um eine Mit­
wirkung in der Ständigen Impfkommiss ion zu b i tten, desgleichen 
Prof. Dr. E. Kuwert, Direktor des Institutes für medizin. Viro­
l ogi e und Immunologie der Univers i tät Essen, zur Mitarbeit e in­
zuladen . 

TOP 2: Ei nführung_in_di e_Themat ik 

Herr We i se hob hervor, daß sich die Ständige Impfkommission 
nun erstmalig der Prävention einer bakteri ellen Infektions-------------
krankheit zuwendet, bei welcher die i mmunbiologischen Vorgänge 
anders ablaufen als bei den zyklischen Viruskrankheiten. Di e 
Tuberkulo se ist in ihrem Verlauf durch Chroniz i tät und verschie­
dene Stadien gekennzeichnet , die in Abhäng igke i t von der Immuni­
tätsl age auftreten und unterschiedliche Organmanifest ationen zei­
gen . Bei Änderung der Abwehrlage , die auch durch ä ußere Einflüsse 
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hervorgerufen werden kann, ist eine Reaktivierung latenter 

Herde und ein Wiederaufbrechen der Infektiositä t möglich. 

Epidemiologisch sind daher nicht nur die akuten (ansteckenden ) 
Neuzugänge (Inzidenz) relevant sondern auch der Bestand (Prä ­

valenz) an chronischen offenen (ansteckenden) oder geschlos­
senen Tbc-Fällen. 

Das Infektionsrisiko, das vom Bestand und den Neuzugängen an 

Tuberkulosekranken ausgeht, ist deshalb schwerer zu berechnen, 

die Beurteilung der epidemiologischen Situation wesentlich kom­

plizierter als bei den Infektionskrankheiten, die nur ein akutes 
infektiöses Stadium durchlaufen. Hinzukommt, daß die verschie-

) denen Altersgruppen unterschiedlich disponiert und bestimmte 

Risikogruppen in Betracht zu ziehen sind. Ein großer Vorteil 

besteht jedoch gegenüber den viralen Infektionskrankheiten: die 
Tbc ist durch eine spezifische Chemotherapie heilbar. 

) 

Grö ßenordnung smä ßig steht die Tbc an 1. Stelle i n der Liste der 

meldepflichtigen Krankheiten; allerdings muß b erücksichtigt ·wer ­

den, daß z.B. Influenza und Masern, die eine höhere Morbidität 

besitzen, nicht meldepflichtig sind. Die Tendenz ist rückläufig , 

der Bestand an Tbc hat sich von 1960 - 1971 halbiert; die jähr­

lichen Neuzugänge an aktiver Tbc haben sich von rd. 55.000 (1 966) 

auf 45.000 (1971) reduziert. Die Altersgruppen sind unterschied­

lich betroffen, bei den 15- bis 25-Jährigen beiderlei Geschlechts 

erfolgte in den letzten Jahren eine Zunahme. Die über 50-jährigen 

Männer haben eine Zugangsziffer, die dreimal höher als die gleich­

altriger Frauen ist. Das Geschlechterverhältnis ist insgesamt un­

gefähr: 2 Drittel Männer, 1 Drittel Frauen. Die Sterblichkeit hat 

sich bei a l len Tbc- Formen seit 1960 auf weniger als die Hälfte 
reduziert. 

Im Rahmen der Schutzimpfungen in der BRD nimmt die BCG',:"Schutz­

impfung mit rund einer halben Million pro Jahr eine beachtliche 
Stel lung ein. Setzt man die Zahl der BCG- Schutzimpf ungen eines 

Berichtsjahres in Beziehung zur Zahl der Neugeborenen , so er­

hält man (cum granu salis) einen Eindruck von der Größenordnung 

des Durchimpfungsgrades. Eine für diese Sitzung abgehaltene Tele­
fonumfrage über die BCG-Impfgepflogenheiten in den einzelnen 
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Bundesländern ergab, daß nur Bayern und Baden-Württemberg 
die BOG-Impfung nicht unentgeltlich in den Entbindungskliniken 
oder Gesundheitsämtern anbieten; Hessen plant ebenfalls die 
Aufgabe der ungezielten Impfungen. 

Die dem Bundesgesundheitsamt bekanntgewordenen Impfschäden 
nach BOG-Impfungen sind nicht vollständig, weil es im Gegen­
satz zur gesetzl. Pockenschutzimpfung hier keine bindenden 
Vereinbarungen mit den Ländern gibt. Die Frage nach der Scha­
densrate ist anhand dieses Materials nicht abschließend zu 
beantworten. 

(Entsprechende Tabellen und Grafiken wurden den Teilnehmern 
) ausgehändigt.) 

a) Herr Windorfer sprach sich für die Beibehaltung der unge­
zielten Tbc-Schutzimpfung bei Neugeborenen aus. Sie sei 
nützlich und gut verträglich. Ihre Notwendigkeit begrün­
dete er mit dem Hinweis auf die Meningitis tuberculosa 
sowie auf Lokalepidemien (wie kürzlich in Bremen). Eine 
Expositionsprophylaxe sei bei der Tuberkulose nicht mög­
lich, nur eine Dispositionsprophylaxe käme in Frage. (Das 
Referat ist ' dieser Niederschrift beigefügt.) 

b) Herr Maneke wägte die Vor- und Nachteile der BOG-Impfung 
gegeneinander ab. Die Schutzrate für den Superinfektions­
schutz beträgt 84,2 %. Voraussetzung ist die Qualität des 
Impfstoffes und eine korrekte prävakzinale Testung zum Aus­
schluß bereits tuberkulinallergischer Personen. Die Nach­
teile sind in einer Minderung der ungeschmälerten Aussage­
fähigkeit der Tuberkulinproben und in - wenn auch seltenen -
Impfschäden zu sehen. Hinsichtlich der Ohemoprophylaxe der 
Tbc wies Herr Maneke auf die mögliche Resistenzentwicklung 
von Erregern und auf pharmakogene Schäden (INH-Hepatitis) 
hin. (Das Manuskript wurde während der Sitz~ng verteilt.) 

c) Diskussion der Beiträge Windorfer und Maneke 
Herr~ erwähnte die Tilgung der Rindertuberkulose der 
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Nachkriegszeit und den günstigen epidemiologischen 
Effekt der Ausschaltung dieser Infektionsquelle. 

Herr Windorfer bestätigte den Rückgang der tuberkulösen 
Meningitis bei Kindern. Impfung sei noch nicht mit 

Immunität gleichzusetzen;Narbenbildung als Erfolgskontrolle. 

Herr Ehrengut demonstrierte den Rückgang der Tbc-Morbi­
dität (einschl. der Kindertbc) in Hamburg. 

Herr Spiesszweifelte nicht an der Wirksamkeit der BOG­
Impfung. Dagegen stelle sich die Frage nach der Notwen­
digkeit und nach den Nebenwirkungen. 

Herr Ehrengut berichtete über 3 Fälle von Knochentuber­
kulose auf 700.000 Impfungen. 

Herr~ regte an, die Häufigkeit von Impfschäden in ver­
schiedenen Altersgruppen zu ermitteln. 

Herr Maneke wies darauf hin, daß zum Beispiel bei Adoles­
zenten Lymphadenitiden nach BOG-Impfungen beobachtet wer­
den, die bei Neugeborenen von den Eltern nicht erkannt 
oder hingenommen würden. 

Herr Ehrengut bemerkte, daß Impfulzera bei Säuglingen nicht 
vorkommen, sondern an Häufigkeit erst um das 7. bis 8. Le­
bensjahr zunehmen. 

Herr~ fragte nach der Alternative zur BOG-Impfung und 
ob es möglich sei, die ganze Bevölkerung jährlich mit Tuber­
kulin zu testen, um dann die Konvertoren zu behandeln. Herr 
Maneke hielt das für irreal, dies sei bestenfalls regional 
durchführbar. 

Herr Brehmer bezweifelte den von Windorfer angegebenen Wir­
kungsgrad der BOG-Schutzimpfung von etwa 80 % und wies auf 
die Zusammenstellungen des Medical Research Oouncil hin, nach 
der verschiedene Untersucher verschiedene Wirkungsgrade zwi­
schen 80 % und O % feststellten. Es kann vermutet werden, daß 
sich dies auf unterschiedliche Impfstoffqualität zurückführen 
läßt. 
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f_rofÄRaettig begrüßte die Teilnehmer im Namen des Präsidenten 

Prof . Fülgraff? der sich auf einer Dienstreise befand. 

Herr ~ei2 e eröffnete die Sitzung und stellte den Präsidenten 
des Paul-Ehrlich~Instituts, Prof. Brede, sowie Prof. Ebelingp 
für das Impfwesen zuständiger Referent beim Minister für Fa- . 
milie, Gesundheit und Sozialordnung des Saarlandes, voro Wegen 
des Hauptthemas nrmpfkalender 11 wurden als Sachverständige Ver­
treter des Deutschen Grünen Kreuzes, der Deutschen Gesellscha:ft 
für Sozialpädiatrie und des Deutschen Zentralkomitees zur Be­
kämpfung der Tuberlculose eingeladen, die nach der Mittagspause 
(TOP 3) erwartet wurden . 

Anlaß für die Anberaumung dieses Tagesordnungspunktes war eine 
Anfrage des Beauftragten der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden 
:Mediz1nalbeamten der Lär~der (AGLMB) 1 Prof .Dr. Vogel ,. beim 

Deutschen Grü.nen Kreuz bezüglich einer Neuauflage des "ABC der 
.Schutz.impflmgen11 vom 21. März 1975, die Antwort des Dev.tschen 
Grünen Kreuzes vom 3. April und ein Antrag von Herrn Spiess 
vom 15. Ma1 d.J. welcher den Mitgliedern der STIKO am 22. ßiai 1975 
übersandt worden war. 

10~ 11 E22~~g~~1~1§g~_ggg_Y2reg§§§t~'!:!Qg~Q-~~f-~gfh~23:H!g_g~§ 
Im~fg§§~!~~§_[§~2h§t~ng§Q@r!2h!2 

a) Allgeme~~es 

Herr Weise referi ert e anhand der Wochenberichte der WHO die 
glii1.stige Entwicklung der Pockenwel tlage. Nur noch 2 . Staaten 
( .Ä.thiopien und Banigladesch) haben endemische Herde o Die WHO bat 
ein zusätzli ches Berichtssystem entwickelt, nach dem unter dem 
Rubrum "Smallpoxg count down11 die Zahl der infizierten Dörfer 
tn diesen Gebieten gemeldet wird (Wkly e pldem.Rec. 50 ['1979 
No. 29, p . 265). Die Zahl der infizierten Dörfer ist von über 
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800 im Juni auf ruI1d 90 im Oktober abgesunken, wovon jetzt 
. * zwei Drittel in _Ä.thiopien gelegen s1nd. 

Damit -ist die Grundvoraussetzung zur Aufhebung der gesetzli­

chen Pockenerstimpfung - günstige Welt-Pockensituation - er­

füllt. Von den Maßnahmen zur Verringerung des Pocken-Ein­

schleppungsrisikos ist die Forderung nach besserer Aufklä­

rung der Reisenden und der Ärzte durch neue Merkblätter der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Bundes­
gesundheitsamtes (Bundesgesundheitsblatt 18 [1979, Nr. 12 

vom '13. 6 . ) ebenfalls als erfüllt anzusehen. 

Maßnahmen zur Verringerung des Pockenausbreitungsrisikos und 

des Impfrisikos finden sich in dem Entwurf des BMJFG eines 
Gesetzes über die Pockenschutzimpfung ( s. TOP 1 b). Es ·wurde 
ej_ne neue Zusammenstellung (Stand Juni 1975) der Pockenbehand= _ 

lungsstationen in der Bundesrepublik verteilt. Dabei handelt 
es s ich um 16 z.T. speziell für diesen Zweck errichtete, mo­

dern ausgestatte t e Einrichtungen ( z .B. Frankfurt, Ebstorf, 

Hirnbern, Berlin). Eine ggf. erforderliche Aufnahme von Kin~ 
dern in diesen Stationen erscheint als eine relativ leicht zu 

lösende organisatorische Aufgabe. 

b) Novelle Impfgesetz ----------~-------
Her r .Schumacher stellte den Entwurf eines Gesetzes über die 

Pocl.:enschutzimpfung (Stand 8. August 1975) zur Diskussion und 

teilte mit, daß dieser dem Bundesrat zugeleitet und bereits in 
dessen Ausschuß für Jugend, Famili e und Gesundheit'behandelt 

v1orden ist. Bei den Beratungen in diesem Gremium wurden 
z. T. extreme Standpunkte vertreten: einerseits solle im Hin­
blick auf di e latente Pockengefahr alles beim Alten ble~ben, 
anderersei ts sei angesichts der verminderten Einschleppungs-

. gefahr ein Impf gesetz nicht mehr notwendig. Ferner seien der 

Inzwischen wurde Asien sej_t dem 12. Hovember als po ~l,;:--=;1 frP.i 
gemeldet (Wkly epidem. Rec. 50 /J97rJ), 393 - 39~; danach wur­
den allerdings noch einmal Pocken auf einer schwer zugängli­
chen Insel Bhola im Barisal Distrikt am Golf .von Bengalen in 
2 Dörfern festgestellt (Wkly.epidem.Rec. 50 [5975), 407). 
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Umfang des zu impfenden Krankenhauspersonals, der Zeitpunkt 

der Impfung, die .Streichung der Bestimmungen über die Landes­

impfanstalten usw. erörtert worden. 

Zum Thema der zukiL~ftigen Bedeutung und Aufgaben der Landes­

impfanstalten bemerkte Herr Schumacher, daß der ·diesbezügli­

che § 10 des Gesetzentwurfes gestrichen worden sei, weil diese 
Vorschrift die Aufgaben nachgeordneter Land€sbehörden behan-
dele und die Bundeskompetenz überschreite. ••••••er-
kundigte sich , ob - wie im alten Impfgesetz - Art und Herkunft 
des zu verwendenden Impfstoffes vorgeschrieben werde, worauf 

erwiderte, daß es einer solchen Bestimmung nach 

dem Erlaß der VO über Sera und Impfstoffe nach den§§ 19 b und 
d des Arzneimittelgesetzes nicht mehr bedürfe. Danach besitzen 
die Landesimpfanstalten de jure kein Herstellungsmonopol mehr 

für Pockenimpfstoffe; de facto wird jedoch wahrscheinlich alles 
b_eim Alten bleiben, weil die geringen in Zukunft benötigten 
Impfstoffmengen für die kommerziellen Impfstoffhersteller in 
der Bundesrepublik lceinen besonderen Anreiz zur Produktionsauf­
nahme darste_llen dürfteno Da jeder neu in den Handel kommende 
Impfstoff durch das Paul Ehrlich-Institut zugelassen werden 

muß~ i st sichergestellt, daß der hier verwendete Impfstoff 
auch den An:fordenmgen der Weltgesundheitsorganisation ent- · 

sprichto 

hielt die Formulierung "Umgang mit Patienten" für 

unz\-rnckmäßig 1..md möchte sie durch 11 Zutri tt zu Krankenräumen11 

ersetzt wissen. Nach Ansicht von die von der 

Mehrheit der Anwesenden geteilt wurde, sollte jedoch nur ein 
engerer , erfahrungsgemäß stärker gefährdete~ Personenkreis zur 

Impfung verpflichtet w~rden. Vonseiten der Ärzteschaft seien 
lce inerlei Einwände gegen diese Bestimmung eingegangeno 1llllllt 
5 wies auf die Gefahr einer mittelbaren Infektion durch 

Wäs che od er ICJ.eidur s hin. Av:f eL1e Frage von Herrn. 
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festgestellt 1 daß bei dem Personenkreis nach§ 1 Abs. 1 

Sat z 1 Nr. 2 eine Wiederimpfung alle 10 Jahre ausreicht, da 

hier nur das Ziel verfolgt wird, mittels einer gefahrlosen 

~evakzinierung die Immunität jederzeit schnell auffrischen 
zu können. Es sei ein wesentlicher Fortschritt, daß durch 

die Pflichtimpfung der Ärzte und des medizinischen Hilfsper­
sonals die Gefahr der Pockenausbreitung in Krankenhäusern 
vermindert werde. 

bemerkte , daß die Exekutive der Legislative mit der 

Einst ell ung der Pockenerstimpfung vorausgeeilt sei und daß 
Ende -1976 ber eits drei Geburtsjahrgänge ungeimpft seien und 

demzuf'ol ge z.B. in Kindergärten die kollektive Pockenimmunität 
stark abgesunken sei . Er schlug anhand eines ru1 die Anwesenden 

verteilten Schemas vor, den Stand der Verwirklichung der Vorbe­

di ngungen und der Empfehlungen des Gutachtens der STIKO und des 
Votums d es Bm1desgestmdheitsrates tabellarisch zu registrieren. 
Herr ~eise sagte die Vervollständigung der Tabelle nach Anhö­
rung des Ausschusses für Seuchen- und Umwelt-Hygiene der AGLMB 

über die .Aktivitäten der Länder auf diesem Gebiet zu. -
bet onte, daß s . E. der STIKO j edoch kei ne Überwachungsfunktion 
zukomme . 

TOP 2 : Merlcblat t_Keuchhustenschutzim12fung 

Herr ? ölu~ stellte den Entwurf vom 6 . August 1975 zur Diskussion 
(s . TOP 4 d der Ergebnisniederschrift der 8. Sitzung der STIKO 
am 30 . / 31. Oktober 1974). Es wurden die Verbesserungsvorschläge 
der einzel nen Mitgli ed.erd.er Impfkommission abschnittweise er­
örtert und gemeinsam Vorschläge für eine Formulierung erarbei­

t et , di e in der Anlage bei.gegeben ist. 
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Herr Haas wies auf die neuesten Daten über Keuchhusten-Todes­
fälle in England hin , wonach in 48 von insgesamt 64 Fällen der 
Tod innerhalb der ersten 6 Lebensmonate eintrat. In der deut­
schen Todesursachenstatistik werden die Sterbef älle nach fol­

genden Altersgruppen aufgegliedert: bis 28. Tag, 28. Tag bis 

unter ein Jahr, ein Jahr bis unter fünf Jahre usw. Infolge­
dessen sind diese Zahl en mit den erwähnten Zahlen aus England, 
die nach den Altersgruppen: bis 3 Monate, 3 Monate bis 6 Mona­

te, 6 Monate bis 1 J ahr , über 1 Jahr usw. einteilen, nicht zu 
vergleichen. Die Erwähnung solcher Details würde überdies den 
traditionellen Rahmen der Merkblätter des BGA sprengen. 

Auf die Bemerkung von 111111111111111 daß der Wert der K~uch-

hustenschutzimpfung vor allem in einer Mitigierung des Krank­
heitsver l aufe s läge , folgte eine lebhafte Diskussion. Es mußte 
jedoch darauf hingewiesen werden, daß die Erörterung von Nut­

zen und Schaden der Keuchhustenschutzimpfung während der 8. 

Sitzung der STIKO am 30./31.10.1974 abgeschlossen worden war 

und sich das Merkblatt an die daraus resulti erende Empfehlung 

vom März 1975 (Bundesgesundhbl. 18 8 979, Nr. 9~ S. 157) hal­
t en müsse. Dies schließt natürlich nicht aus, daß das Thema 
Keuchlmstenschut zimpft.mg nach angemessener Zeit - insbesondere 
bei neuen in der Blmdesrepublik auftretenden Fakten - wieder 
aufgegriffen wird. 

Die aus cler Diskussion des Abschnittes 3 11 Indikation zur ImpfW1g11 

resultierenden Änderungen - sowie alle anderen mehrheitlich be­
schlossenen Korrekturen und Ergänzungen wurden in den beige­
schloss enen 2 . Entwurf des Merkblattes ( Stand 1. Dezember '1975) 

eingearbeitet. 
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TOP 3: Impfkalender 

begründete die Notwendigkeit möglichst einheitli­

cher Impfempfehlungen in der Bundesrepublik. Es war zu be­
grüßen, daß an diesen Erörterungen Vertreter der wichtigsten 
Vereinigungen teilnahmen, die sich mit Impffragen befassen: 

Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, 
Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Kinderlähmung und an­
derer Viruskrankheiten e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozial­
päc1iatrie, Deutsches Grünes Kreuz. Dem Panoramawandel der In­
fektionskrankheiten und der Einführung neuer wirksamer Schutz~ 
impfungen muß Rechnung getragen werden, woraus sich neue Rang~ 

ordrn1ngen auch im Hinblick auf die Bewertung von Impfschäden 

ergeben können. 

Ein Impfkalender soll eine Orientierungshilfe für Ärzte, Ge·~ 

sundheitsämter l-md Laien sein, damit die erforderlichen und 

wünsche11.swerten Impfungen so rechtzeitig erfolgen, daß sie ihre 

Schutzwirlnmg vor Erreichen des Prädilektionsal ters der jewei~ 

ligen Krankheit entfalten. Der Impfkalender muß auch den Per~ 
sonenkreis umschreiben , der geimpft werden sollte: Kinder, Er= 

wachsene, Reisende oder andere Risikogruppen. Individual- uI1d/ 

oder Kollektivschutz sind weitere Gesichtspunkte, die bedacht 
werden müssen, sich oft jedoch nicht scharf voneinander tren­

nen lassen. 

Die §yg2E§~_! enthält einige gängige Impfkalender von Mitglie­
dern der STIKO Lilld der Dtsch.Ges.f. Sozialpädiatrie sowie einen 
Rohentwurf,der möglichst viele Gemeinsamkeiten mit den anderen 
Impfkalendern aufweist. Einen internationalen Überblick gibt 

Synopse_II (beide Synopsen wurden mit der Einladung vorn 
2608.1975 versandt). Berücksichtigt werden muß, daß sich die 
s•rnrn bereits hinsichtlich einiger wichtiger Impfungen festge ~ 

legt 112.·~ 
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In einer zunächst mehr grundsätzlichen lth§!f!d§§!Q!! wurde Ein­

verständnis über die Beschränkung des Impfkalenders auf Kin­
der tu1d Jugendliche erzielt sowie_ die Abhandlung der einzel­

nen Impfungen in chronologischer Reihenfolge (Lebensalter) 

vereinbart. 

Zur 'ruberkyloseschutzim:gfung: 

In der Gegenüberstellung BCG-Impfung oder jährliche Tuberku­
linprobe wurde keine echte Alternative gesehen. Auf eine Frage 
von wies darauf hin, daß zu häufige 

Tuberkulinproben zur Allergisierung führen können. Hinzukommt 

der enor·me organisatorische Aufwand. empfahl 

eine Formulierung, nach der bei jeder Gelegenheit einer .ärzt­
lichen Konsultation Tuberkulinproben gemacht werden sollten. 

Die Mehrheit der Teilnehmer sah jedoch in regelmäßigen Tuber= 
kulinproben kein geeignetes Mittel der Tbc-Prophylaxe. Herr b.2.2.!f 
l egte noch einmal den Standpunkt des DZK dar. Infolge des Rück~~ 

gangs der Tbc-Morbidität hat das Infektionsrisiko ( unter 'l 
O 

/ oo) · 
soweit abgenommen, daß ungezielte Impfmaßnahmen nicht mehr ge-~ 

rechtfertigt ersche inen, weil ihr Risiko größer als ihr Nutzen 
ist. Nach den von S'l'YBLO und BLEIK.ER entwickelten statistischen 

Methoden ist es möglich, Situation und Trend der Tuberkulose in 

einem größeren Koll ektiv weitgehend mathematisch ex~kt zu be­
rechnen. Auf dieser Grtu1dlage führten WAALER und ROUILLON eine 

Scha den-Nutzen-Analyse bei der ungezielten BCG-Impfung durch 

und lrnmen zu folgenden Ergebnissen: 

1. Eine ungezielte immunologische Methode kann sich bei eineffi 

stärkeren Durchseuchungsgrad der Bevölkerung als wirksam 
ervveisen. Verringert .sich das Infektionsrisiko j edoch auf 
Werte unter 1°/oo, so ist bei entsprechenden organisatori­

schen Voraussetzungen die gezielte Beseitigung der Infek­

tionsquellen die Bekämpfungsmethode der Wahl. 
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2. Bei einem Infektionsrisiko unter 1°/oo kann das Risiko 
einer ungezielten Massenvakzination, selbst wenn es sehr 

gering ist, den Nutzeffekt übersteigen. 

Dj_e ungezielte BCG-Impfung der Neugeborenen stellt keinen to­
t alen Schutz 'Vor der Meningitis tuberculosa dar. Ein seltenes 

Ereignis wird lediglich noch seltener. Mit der Größenordnung 
d j_eser Zahlen kommt ihnen lrnine epidemiologische Bedeutung zu . 

(s. auch Bundesgesundheit sblatt 18 /397'2], Nr. 3, S. 33 - 37 

und ~). Jedoch warnten vor allem die •••••••• 
und vor einer vorzeitigen Aufgabe der generellen 

Neugeboreneni mpfung im Hinblick auf die okkulten Infektions-
quell en und die kindliche Tbc-Meningitis. _schlug eine 
Verlegung der Impftmg in das 12. Lebensjahr (bei Tuberkulin-
negativität) vor. und wiesen auf den Vor-

r ang der Epidemiologie vor der individualmedizinischen Sicht 
der Kliniker hin; gab das Mißverhäl tnis zwischen 

Auf wand tmd zu e!'\·mrtendem Effekt zu bedenken, sozialmedizini­
sche Ges i chtspunkte sprächen eher für eine Aufgabe der kollek­
tiven Neugeborenenimpfung. Die Impfstoffnebenwirkungen und 

Schu t zwi r lcung verhalten sich bei der BCG-Impfung offenbar pro­
portional. Die Bekämpfung der Tuberkulose sollte sich in Zu­
kw1ft mehr au f die Entdeckung und Ausschaltung der Infektions­

quell en konzentrieren. 

bemerkte zur Frage der immunologischen Konversion 

na ch Tuberkulose-Schutzimpfung, daß nach Untersuchungen in Un­
garn mit einer tuberkulinpositiven Reakt i on für etwa 3 - 6 Jah.re 

zu rechnen sei . Infolgedessen sei der Abstand bis zu e iner er­
neuten Tuberkulose-Schutzimpfung im 16. Lebensjahr zu lang . 

Herr §.s:h.lilllacher beantwortete eine Frage von wo der 
11 Knick in der Tuberkulose-Durchseuchung" liege, dahingehend, daß 
nux" ca . 5 % der Schulentlassenen durchseucht seien 1 währ~n.d 
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dieser Prozentsatz in der Bundeswehr ber?its bei 18 - 20 % 
liege. Das Prädilektionsalter für die Tuberkulose-Durchseu­

chung scheint daher zwischen der Schulentlassung und dem Bun-
deswehreintritt zu liegen . plädierte dafür, die 

öffentliche Empfehlung der Tuberkuloseschutzimpfung zumindest 

für eine eingeschränkte Indikation beizubehalteri.111111111111 
machte darauf aufmerksam, daß die Impfung nicht von einer ne­
gativen Tuberkulinreaktion abhängig gemacht zu werden braucht, 
da bei Tuberkulinpositiven nicht mit einem erhöhten Impfrisiko 

zu rechnen ist. 

Die Frage, ob die Impfung - generell oder gezielt - im 12. bis 
1 L~. Lebensjahr durchgeführt werden soll, beantwortete 
dahingehend, daß bei der heutigen Seuchenlage auch in dieser 
Altersgruppe eine generelle Tuberkulose-Schutzimpfung nicht 

erforderlich sei. 

Es vrurcle schließlich unter den Mitgliedern der STIKO abge­

sti_mmt, ob einem Text des Innenministeriums von Baden-Württem­
berg vom 30. August 1972 der Vorzug vor einer generellen Neu­
geborenenimpfung gegeben werden soll.Der Text lautet: Öffentlich 
empfohlen werden Schutzimpfungen gegen Tuberkulose für tuber­

kulosegefährdete tuberkulin-negative Personen, insbesondere 
Neugeborene (z.B. Wohngemeinschaft mit an behandlungsbedürfti­
ger Tuberkulose Erkrankten, Pflege- und Laborpersonal). 

Für eine leicht modifizierte Fassung der baden-württembergischen 

Empfehlung stimmten ••••••••••••••••••••• - ' - ~ ~ ~ 

- ---- • • .....,.., :, ~ I 1 • > _: • -:T -,.,, "'-:' • .tr:~a::"'"'f'"~•' · :_.i. ...... , • ~ _;' ',. • • 1 

• Dagegen sprachen sich die~IIIIII 
für die BeibehaltwLg der Impfung aller Neugeborenen 

aus. Der Vorschlag wurde demnach mit 11 zu 3 Stimmen angenommen. 

Anmerkung: Es wird auf' die Ergebnisniederschrift vom 12. Juni 1974 
über die 7. Sitzung der STIKO am 15. Mai 1974 verwiesen, während 
der die Tuberkuloseschutzimpfung ausführlich erörtert und Sach­
verständige gehört wurden; deren Referate erschienen in den Num­
mern 2 und 3 (1975) des Bundesgesundheitsblattes. 
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KeuchhustenschutzimJrCung: 

Die Kommissionsmitglieder hielten sich an den Beschluß der 

8. S'rIKO-Sitzung am 30./31.10.197L1. und empfahlen die Pertus­
sisimpfu.ng (als DP'r-Kombinationsimpfstoff) nur noch .für be­

stimmte H.isilrngruppen gemäß Merkblatt über die Keuchhusten­
schutzimpi'ung ( s. 'fOP 2) ab 4. Lebensmonat dreimal in -ein­

bis zweimonatigem Abstand. 

Grundsätzlich wurde insbesond~re von - .für einen 
Beginn der Impfmaßnahmen vom 4. Lebensmonat an plädiert, weil 
erst von diesem Alter an mit einer befriedigenden Immunantwort 

zu rechnen sei. 

Tetanusschutzimpfung: ---------------~-----
Ab 4. Lebensmonat als D(P)T-Kombinationsimpfung dreimal in 

ein·- · bis zweimonatigem Abstand; nach dieser Grundimmunisierung 
in · zehn;jährigem Abstand gemäß Empfehlung auf der 8. STIKO-

Si tzung. . 

Diphtherieschutzim:2.fung;: 

Zur Grundimmunisierung dreimal in ein- bis zweimonatigem Abstand 

als D( P )'1'-Kombina-tionsimpfung. Bei Auffrischimpfungen jenseits 

des 'l 2. Lebensjahres soll jedoch nur 1 /50 der bei Kindern üb­

lichen Dosis verabreicht werden (8. STIKO- Sitzung). Eine Diph­

therieauffrischimpfung im 6. Lebensjahr (ohne Tetanusantigen) 
wurde von den befürwortet. 

;i,:o J,;i,omyeJ,L tj, sschutzimpfung_;_ 

schlug vor. für diese Impfung eine eigene Zeilen­

folge vorzusehen. Sehr häufig findet die Schluckimpfung unab-. 
hängig von den anderen Impfungen im Rahmen der I mpfaktionen der 
Gesunclhei tsbehörden im Winterhalbjahr statt. , erin= 
nerte jedoch an die in einigen Ländern (z.B. Berlin) U.blJ. che 

Praxis einer simultanen Verabreichung der D(P)T-Impfung mit 
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der Poliomyelitisschluckimpfung. Dies ist günstig zwecks Ver~ 
ringeru_ng der Impftermine und des möglichst frühzeitig zu 

erzielei.1den Impfschutzes. · empfahl, die Impfabstän­
de zwischen den einzelnen trivalenten Schlucken auf mindestens 

2 Monate zu verlängern, um Virusinterferenz zu verhindern. 

MasernschutzimEfung: 

Auch hier war die Empfehlung der STIKO von 1973 (Bundesgesund~ 
heitsblatt 17 (197f} , Nr. 19, S. 291) zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich der Impfung mit Masern-S12altim12fstoff herrschte 
die Meinung vor, diesen nicht ausdrüclüich zu erwähnen, weil 

der Impftmg mit Masernlebendimpfung der absolute Vorzug zu ge­
ben sei. Das gleiche gilt für den Poliomyelitis-SALK-Im:gfstoff, 

welcher nur indü .... ekt genannt werden soll, nach Anregung von 
ggf, in einer Fußnote ("Nach einer Polioimpfung 

mit SALK-Impfstoff ist stets noch eine Oralimpfung erforderlich11
). 

bemerkte, daß bei der Poliomyelitisschutzimpfung 

die Einhaltung eines Abstandes zwischen der Impfung mit in­
aktiviertem Impfstoff und Lebendimpfstoff im Gegensatz zur 
Masernimpfung nicht notwendig sei. Seiner Ansicht nach solle 

deshalb die SALK-Impfung im Impfkalender nicht erwähnt wer­

den. 

J.Vlumpsimpfung: _.,..,_. _________ _ 
Herr Siegert verwies auf das in Kürze zu erwartende Memorandum 

der DVBKaV zu dieser Impfung, welches vom Immunisierungsaus­
schuß der Vereinigung, dem einige Mitglieder der STIKO ange­
hören, derzeit ausgearbeitet wird. Nach dieser Veröffentlichung 
kann die Mu mpsi mp:fung in d em Impfkal f•nder 0inget:n-J- -. , · ~t: --. · ro,rj_,,;,. 
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Pockenschutzim~fung: 

schlug vor, Angaben über freiwillige Pocken­

§1:.Stimpfungen nicht in den Impfkalender aufzunehmen, allen­
falls in eine nach Impfungen geordnete T~belle. Die gesetz­
liche Wiederimpfung soll stehen bleiben. Ziel des neuen Impf= 

· gesetzes ist es, die Zahl der Erstimpfungen im Kleinkindes­

alter soweit als möglich zu reduzieren. Bezüglich der immun­

biologischen Vorbehandlung wird auf di~ Begründung zum Impf­

gesetzentw1..1rf und die Durchführungs-Richtlinien verwiesen. 

Hötelnschutzim32f\ui~: 

eri1u1erte an die Ergebnisse der Sachverständigen­

besprechung beim BMJFG am 4.6.1970 (s. auch Bundesgesundheits­
blatt 17 [j97lj], Nr . 22, insbesondere S. 335 - 340). Danach 
wurde die Rötelnschutzimpfung präpubertär bei Mädchen in der 

Schule empfohlen, die inzwischen bereits einige Bundesläi.,der 
kostenlos j_n den Gesundheitsämtern durchführen. Auf einen Ein-
wand von wurde entgegnet, daß dieser Zei tpunlü 
für di e Durchführ ung im Rahmen des Öffentlichen Gesundheits­
dienstes sehr günsti g J_j_egt und zu erwarten ist, daß der durch 
die Impf ung der Mädchen nicht nennenswert unterbrochene Wild­
virusumlauf latent für ein e Auff,rischung absinkender Röteln-

immunität sorgt. regte an, die .Rötelnimpfungen im 

Wochenbett in einer Fußnote zu vermerken. 

••••• empfahl eine Überprüfung des Impfstatus durch den 
Schularzt bei Schuleintritt im 6. Lebensjahr und die Nachholung 

versäumter Impf ungen . · ••••••••••• machten den Vor-
schlag , den Impfkalender großzügiger mit weniger Zeitzeilen zu 

· gestal ten und in einer 2. Fassung auch nach Impfungen zu ord­

nen, so daß der Leser sich nach dem Gesicht spunkt des Lebens­
alters oder einer bestimmten Impf'ung orientieren könne . 
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warf die Frage der Im:Qfabstände auf, die bekannt­

lich derzeit noch auf einer Empiehlung des BGA aus dem Jahre 

1972 beruhen (Bundesgesundheitsblatt 15 897'[], Nr. 17, 

S. 252). schlug vor, die Diskussion darüber ab­

zutrennen und auf einen späteren Termin zu verschieben. In 

diesem Zusammenhang wurde auch das Thema KQIDQ;i.ns:tiQUßiID~i= 
§toffe_aus_vermehrungsfähigen_Vireg angeschnitten. 

lllllllllllwarnten vor einer Übertragung der Ergebnisse 
von Feldstudien in den Entwicklungsländern auf die Bundesre­
publik. Es fehle bei der Bevölkerung in Mitteleuropa das 
"Immun- Training", so daß simultan verabfolgte verschiedene 
Lebendimpfstoffe die immw1.ologische Reaktionsfähigkeit über­
fordern können. Diese Ansicht wurde von anderen 'reilnehmern -
insbesondere - nicht geteilt, es komme nur dar­
auf an, daß eine Virusinterf~renz ausgeschlossen ist. Dies sei 
beim Masern-Mumps- Impfstoff der Fall, deshalb solle diese Kom­
binationsimpfung nach Vorschlag von im_ Impfkalender 
nach vollendetem· -1. Lebensjahr aufgeführt werden. 

llllllbat zu beachten, daß die Empfehlungen der STIKO zum Impf~ 
ka l ender ni cht identi sch sind mit den sogenannten "Öffentlichen 

Empfehlw1gen" , wie sie die zuständigen Landesgesundheitsbehör­
den gemäß§ 51 BSeuchG aussprechen können, um bei Impfschadens­
fäl len Versorgungsansprüche zu begründen. Zwar sind viele der 
genannten Impfungen in der vorgeschlagenen Form auch 11 öffent­

l ich empfohlen11
, jedoch ist der Impfkalender freier formuliert 

und greift u.U. über bestehende Regelungen dieser Art hinaus. 

Die erste Erörterung des Entwurfs eines gemeinsamen Impfkalen~ 

ders der STIKO und anderer mit Impffragen befaßter Organisa­
tionen vrurde damit beendet. Ein nach den Anregungen dieser 
Sitzung überarbeiteter Entwurf wird den Mitgliedern der STIKO 
und den anwesenden Sachverständigen beigeschlossen zur Stellung­
nahme übersandt. 


